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Haftung für Inhalte: 
Als Betreiber der Seite sind wir gemäß §6 Abs.1 MDStV bzw. §8 Abs.1 TDG für eigene 
Inhalte nach den allgemeinen gesetzen verantwortlich. Die Inhalte der Seiten wurde mit 
größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können 
wir jedoch keine Haftung übernehmen. 
 
Haftung für Links: 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für 
Inhalte der verlinkten Seite ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Die Seiten wurden zum 
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Eine permanente Kontrolle 
der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte nicht zumutbar. Bei bekannt 
werden von Rechtsverletzungen werden wir diese Links umgehend entfernen. 
 
Urheberrecht: 
Die Veröffentlichungen auf diesen Seiten unterliegen dem österreichischen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jeder Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen 
Verfassers. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Downloads und Kopien dieser 
Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.  



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von Pilsl&Pilsl GmbH   

   

1. Allgemeines  

   

a) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten im geschäftlichen 
Verkehr mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlichrechtlichen  

Sondervermögen. Für den Verbrauchsgüterkauf bzw. Fernabsatzverträge gelten gesonderte 
zusätze zu diesen AGB.  

Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen sind für uns nur 
verbindlich, soweit wir ihrer in jedem Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Soweit nicht 
zwischen uns und unseren Abnehmern ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, finden 
im Übrigen die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung. Für Bauleistungen 
gelten diese AGB mit Ausnahme von Ziffer 3 lit. b) nicht.  

b) Unsere Angebote sind freibleibend. Auftrage und sonstige Vereinbarungen kommen nur 
durch schriftliche Bestätigung zustande.  

c) Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der vom Kunden zu beschaffenden 
oder zu erstellenden Ausführungsunterlagen ist dieser verantwortlich.  

   

2. Beratung  

   

a) Technische Beratungen sind nicht Gegenstand des Liefervertrages, sie sind nur verbindlich 
soweit sie schriftlich erfolgen. Sie entheben den Kunden nicht von der Verpflichtung einer 
sach�und fachgemäßen Verarbeitung unserer Produkte.  

b) Von uns gelieferte Konstruktions�und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen und 
Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie andere Unterlagen, die wir zur 
Verfügung gestellt haben, Dritten �auch auszugsweise �ohne unsere Zustimmung nicht 
zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden. Wir sind berechtigt für Ideenfindung und 
Kreativlösungen Honorarnoten zu stellen sollten wir mit der Umsetzung  

der erarbeiteten Gewerke nicht binnen 8 Wochen ab Datum des letzten Angebotes beauftragt 
werden.  

c) 1 Beratungstermin und die erste Angebotslegung sind kostenlos. Ab dem 2. 
Beratungstermin sind wir berechtigt die Gesamtberatungsstunden, die Ideenfindung, die 
Ausführungs- und Gestaltungsvorschläge sowie die  Recherche- und Büroaufwendungen 
inklusive Angebotslegung in Rechnung zu stellen.  



Regiestundensätze:  

€ 75 zzgl. Mwst. für den Aussendienst  

€ 85 zzgl. Mwst für die Abklärung der Bausituation durch unsere Bauleiter  

€ 95 zzgl. Mwst. für Ideenfindung und Kreativgestaltung  

€ 165 zzgl. Mwst für alle Sachverständigentätigkeiten  

€ 45 zzgl. Mwst. für den Innendienst  

Mindestpauschale: 5% vom Angebotsbetrag  

   

3. Preise und Zahlungsbedingungen  

   

a) Die Preise verstehen sich grundsätzlich ab Werk des Herstellers bzw.Auslieferungs-lager, 
und zwar ausschließlich Fracht, Verpackung und Mehrwertsteuer, soweit nichts besonderes 
vereinbart ist. Unsere Rechnungen sind am Sitz unseres Unternehmens sofort fällig nach 
Zugang der Lieferung, Skonti und sonstige Nachlässe bedürfen einer besonderen 
Vereinbarung. Sofern die Rechnung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der 
Rechnung, spätestens jedoch 7 Tage nach Lieferung bezahlt wird, gerät der Besteller in 
Zahlungsverzug, und wir können Verzugszinsen sowie einen etwa welter gehenden 
Verzugsschaden geltend machen.  

b) Haben wir die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes  

vereinbart, so trägt der Kunde neben der vereinbarten Vergütung alle üblichen Neben-kosten, 
wie Reisekosten, Kosten für den Transport, des Handwerkszeuges und  

des persönlichen Gepäcks sowie Auslösungen.  

c) Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor. Die Annahme von Schecks können  

wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt  

nur erfüllungshalber Diskont�und Einziehungsspesen sowie alle sonstigen Kosten gehen zu 
Lasten des Kunden und sind sofort in bar zu zahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger 
Vorlage, Protest usw. bestehen für uns nicht. Unsere sämtlichen Forderungen werden in  

jedem Fall dann sofort fällig, wenn der Kunde mit der Erfüllung einer anderen 
Verbindlichkeit gegenüber uns in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine  

Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren  

eröffnet ist oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird  



oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden 
rechtfertigen. Im Falle des Zahlungsverzuges können wir unbeschadet weiterer Ansprüche die 
banküblichen Zinsen, mindestens jedoch Zinsen in Höhe von 8 Prozent-punkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz des EURIBOR berechnen. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir 
nach unserer Wahl�berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen 
oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadensersatz wegen Verzögerung der 
Leistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Dieses gilt nicht, wenn der Kunde zu 
Recht die Lieferung beanstandet hat.  

d) Der Kunde ist nicht berechtigt, mit seinen Zahlungen innezuhalten oder Zahlungen zu 
verweigern. Das Zurückbehaltungsrecht bei Sachmängeln bleibt hiervon unberührt. Mit 
etwaigen Gegenforderungen kann er nur aufrechnen, wenn sie unbestritten, anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt sind.  

   

4. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung  

   

a) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Kunde berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, 
es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben.  

Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Kunden auf 10 % des Wertes 
desjenigen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht zweckdienlich verwendet 
werden kann, es sei denn, der Kunde weist einen höheren ihm entstandenen Schaden nach. 
Dieser Betrag ist auf einen etwa nach Ziffer 7 oder 9 zwingend bestehenden 
Schadensersatzanspruch anzurechnen. Weitergehende Schadensersatz-ansprüche des Kunden 
sind vorbehaltlich Ziffer 7 und 9 ausgeschlossen. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom 
Vertrag bleibt unberührt.  

b) Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von Ziffer 5 lit.  

c) die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern  

oder auf unseren Betriebsablauf erheblich einwirken, wird der Vertrag in beiderseitigem 
Einvernehmen unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dieses 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Vertrag zurück-zutreten. 
Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dieses nach 
Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses dem Kunden unverzüglich mitzuteilen, und zwar 
auch dann, wenn zunächst mit dem Kunden eine Verlängerung der Lieferzeit  

vereinbart war.  

   

5. Lieferung  

   



a) Erfüllungsort für die Lieferung ist das Werk des Herstellers, Betonwerk, Auslieferungs-
lager oder das in unserem Auftrag tätige Unternehmen, es sei denn, es ist etwas anderes 
vereinbart. Jede Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die Art der 
Versendung bleibt uns vorbehalten, soweit keine bestimmte Versandart vereinbart ist. Wir 
behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, falls nicht etwas anderes 
vereinbart ist. Nicht erhebliche Beanstandungen von Teillieferungen entbinden nicht von der 
Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsgemäß abzunehmen. Bei 
vereinbarungsgemäßer Lieferung an die Baustelle werden geeignete Anfuhrwege und 
unverzügliche Entladung durch den Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet  

er für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.  

b) Vereinbarte Liefertermine beziehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, auf die  

Bereitstellung der Ware zur Übergabe bzw., zum Versand im Werk bzw. Auslieferungs-lager. 
Unsere Lieferpflicht ruht insoweit, solange uns für den betreffenden Teil der Lieferung 
erforderliche Ausführungsunterlagen sowie alle für die Ausführung des Auftrages 
notwendigen oder zweckmäßigen Unterlagen nicht übergeben oder Informationen nicht erteilt 
worden sind.  

c) Rohstoff�oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen und  

behördliche Verfügungen sowie Lieferterminüberschreitungen von Vorlieferanten, 
Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und andere von uns oder einem für uns 
arbeitenden Betrieb nicht zu vertretende Umstände befreien uns für die Dauer ihres 
Bestehens, soweit sie unsere Lieferfähigkeit beeinträchtigen, von unserer Lieferpflicht. In den 
vorgenannten Fällen sind wir fernerunbeschadet anderer Regelungen dieser AGB�zum 
schadensersatzfreien Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn uns die Leistung unmöglich 
bzw. unzumutbar geworden oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist. 
Zum Rücktritt sind wir auch dann berechtigt, wenn nach erteilter  

Auftragsbestätigung unerwartete und außergewöhnliche (20 % und mehr) Erhöhungen von 
Rohstoff�und Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken. Im 
Gegenzug ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt, wenn nach erteilter Auftrags-bestätigung 
unerwartete und außergewöhnliche (20 % und mehr) Senkungen von Rohstoff�und 
Energiekosten eintreten, die sich auf den Verkaufspreis auswirken.  

Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer uns gegenüber mit einer fälligen 
Verbindlichkeit in Verzug ist. Wenn uns Tatsachen oder Umstände bekannt werden,  

die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen (z B. Nichtzahlung  

überfälliger und angemahnter Rechnungen) und der Käufer trotz Aufforderung nicht zu  

ausreichender Sicherheitsleistung bereit ist, sind wir jederzeit ganz oder teilweise�unter  

Berücksichtigung der Ziffer 9 dieser AGB zum schadensersatzfreien Rücktritt vom  

Vertrag berechtigt.  



d) Der Kunde ist berechtigt, von dem Vertrag über die jeweils verspätete Lieferung 
zurückzutreten oder Schadensersatz nach Maßgabe von Ziffer 9 zu verlangen, wenn der 
Lieferant sich in Verzug befindet und eine vom Besteller gesetzte angemessene Nachfrist mit 
Ablehnungsandrohung fruchtlos abgelaufen ist. Der Kunde ist verpflichtet sich auf unser 
Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der 
Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung nach Maßgabe 
von Ziffer 9 verlangt oder auf der Lieferung besteht.  

e) Der Kunde hat unverzüglich zu untersuchen bzw. zu prüfen, ob die Ware einwandfrei und 
vollständig zur Verfügung gestellt ist und etwaige sichtbare Mängel sofort zu rügen.  

Sofern die bereitgestellte Ware bis zum vereinbarten Liefertermin oder innerhalb der 
Lieferfrist nicht abgenommen ist, gilt sie mit Ablauf des fünften Werktages nach dem  

Liefertermin bzw. nach Ablauf der Frist als genehmigt bzw. abgenommen.  

f) Vertragsstrafen sind uns gegenüber nur wirksam, wenn sie in einer besonderen  

Vereinbarung festgelegt wurden.  

g) Von uns in Verkehr gebrachte Verpackungen werden im Rahmen der gesetzlichen 
Verpflichtungen zurückgenommen, sofern sie restentleert und nicht verschmutzt.  

   

6. Sicherungsrechte  

   

a) Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren vor, bis unsere  

sämtlichen Forderungen �ohne Rücksicht auf ihren Rechtsgrund und ihre Entstehungszeit  

� aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden beglichen sind, bis ein etwaiger Saldo 
ausgeglichen ist. Der Kunde ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware pfleglich zu  

behandeln. Bei Verletzung sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe zu verlangen.  

b) Von uns gelieferte Konstruktions�und sonstige Vorschläge, Entwürfe, Zeichnungen  

und Werkzeuge bleiben unser Eigentum und dürfen, ebenso wie andere Unterlagen, die  

wir zur Verfügung gestellt haben, Dritten �auch auszugsweise�ohne unsere Zustimmung 
nicht zugänglich gemacht oder vervielfältigt werden.  

c) Wird die gelieferte Ware oder werden die daraus hergestellten Sachen in das Grundstück 
derart eingebaut, dass sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks werden, so gehen die 
anstelle dieser Sachen tretenden Forderungen in Hohe des Verkaufspreises zur Sicherung 
unserer Forderung auf uns über, ohne dass es noch einer besonderen  

Abtretungserklärung bedarf. Der Übergang dieser Forderung ist für den Zeltpunkt ihrer  



Entstehung vereinbart.  

d) Auf unseren Wunsch hat der Kunde, sobald er in Verzug ist, die Abtretung bekannt zu 
geben und uns die erforderlichen Angaben zu machen und Unterlagen auszuhändigen.  

e) Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weder verpfänden noch 
sicherheitshalber übereignen und hat uns Pfändungen, die auf Betreiben Dritter erfolgt sind, 
unverzüglich anzuzeigen.  

f) In einer Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts, einer Zurücknahme oder einer 
Pfändung des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Im Falle der 
Rücknahme sind wir berechtigt, die Gegenstände nach vorheriger Androhung und 
angemessener Fristsetzung nach freier Verfügung bestmöglich zu verwerten. Der 
Verwertungserlös wird nach Abzug angemessener Verwertungskosten auf unsere Ansprüche 
angerechnet.  

   

7. Sachmängel  

   

a) Alle diejenigen Teile oder Leistungen, die innerhalb der Verjährungsfrist einen  

Sachmangel aufweisen, sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern 
oder neu zu erbringen, sofern dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des  

Gefahrübergangs vorlag, Schlagen Ersatzlieferungen bzw. Nacherfüllungen fehl  

oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung 
des Kaufpreises verlangt werden.  

b) Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten.  

c) Der Kunde hat Sachmangel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen.  

d) Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Kunden in einem Umfang zurückgehalten  

werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. 
Der Kunde kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine berechtigte Mängelrüge geltend 
gemacht wird. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen 
Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen.  

e) Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist  

zu gewähren.  

f) Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl, kann der Kunde �unbeschadet etwaiger  

Schadensersatzansprüche gemäß Ziffer 9�vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
mindern.  



g) Die Verwendung natürlicher Zuschlagsstoffe kann zu Schwankungen der  

Beschaffenheit unserer Produkte führen, wie z.B. Ausblühungen, Farbschwankungen,  

Grate, Poren, Lunker oder Oberflächenrisse. Abweichungen, Veränderungen oder  

Toleranzen stellen �von Falschlieferungen abgesehen �keine Abweichungen von der  

vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit dar, soweit sie die DIN�Normen einhalten.  

Muster gelten als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen davon 
berechtigen nicht zu Beanstandungen. Mängelansprüche bestehen nicht, wenn die gelieferten 
Sachen sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte bzw. gewöhnliche  

Verwendung eignen und eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Sachen dergleichen Art 
üblich sind und die der Käufer nach Art der Sache erwarten kann. Mängelansprüche bestehen 
weiterhin nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 
Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und  

die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  

h) Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Mängel,  

garantierte Beschaffenheit, Falschlieferung, Fehl�oder Mehrmengen zu untersuchen. 
Offensichtliche Mangel der Lieferung hat er uns unverzüglich, spätestens innerhalb von 
sieben Tagen nach Eingang der Lieferung, versteckte Mängel spätestens innerhalb von sieben 
Tagen nach Entdeckung schriftlich zu melden. Andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt. 
Rüge und Geltendmachung behaupteter Ansprüche haben in jedem Falle vor  

Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung und innerhalb der Gewährleistungsfrist zu 
erfolgen. Der Kunde hat uns Gelegenheit zur unverzüglichen Prüfung der Beanstandung zu 
geben, insbesondere beschädigte Ware und ihre Verpackung zur Inspektion durch uns zur 
Verfügung zu stellen. Verweigert er dies, so sind wir von der Mangelhaftung befreit. Nur in 
dringenden Fallen, der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr un-
verhältnismäßig großer Schaden, wobei wir sofort zu verständigen sind, oder wenn  

wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug sind, hat der Besteller das Recht, den  

Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen oder von uns Ersatz der not-wendigen 
Kosten zu verlangen. Die Übernahme von Kosten fremdbeauftragter Gutachter bedarf einer 
schriftlichen Vereinbarung Im Einzelfall.  

   

8. Sonstige Schadensersatzansprüche  

   



a) Schadens�und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus 
unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.  

b) Dieses gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungs-gesetz, 
in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der  

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung  

der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht  

verbunden.  

   

10. Schlussbestimmungen  

   

a) Gerichtsstand ist der Sitz unserer Firma.  

b) Auf das Vertragsverhältnis findet österreichisches Recht bzw. EU Recht Anwendung.  

c) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtlich unwirksam sein 
oder werden, soll die Geltung der übrigen Regelungen dadurch nicht berührt werden.  

   

   

VARIUS.at - Stand: 2010  

   

Besondere Geschäftsbedingungen für die Lieferung und Montage  

   

1. Die Firma Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG übernimmt die Gewähr für Konstruktion  

und Ausführung der gelieferten Betonfertiggaragen und Anbauten für den Zeitraum von vier 
Jahren gemäß VOB. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tage der Auslieferung der 
Fertiggarage beim Käufer. Mangel an den gelieferten Garagen sind unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Die Firma Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG ist verpflichtet,  

innerhalb einer angemessenen, dem erforderlichen Arbeitsaufwand und den Wetter-
verhältnissen entsprechenden Frist die Mängelbeseitigungsmaßnahmen durchzuführen. Bei 



Stahlbeton etwa auftretende Setz�, Schwund�, Spannungs und Temperaturrisse sind nicht 
als Mangel anzusehen, die den Gebrauchswert wesentlich beeinträchtigen und berechtigen 
den Käufer nicht, ein Zurückbehaltungsrecht am Kaufpreis geltend zu machen bzw. Rücktritt 
oder Minderung geltend zu machen. Rücktritt und Minderung sind  

ausgeschlossen, solange für die Verkäuferin die technische Möglichkeit zur vollständigen  

Nachbesserung besteht, es sei denn, dass dem Käufer die Duldung eines weiteren  

Nachbesserungsversuches durch die Verkäuferin nicht zumutbar ist. Nicht behebbare Mängel, 
die nicht die Tauglichkeit, sondern lediglich den Wert der Kaufsache mindern, berechtigen 
den Käufer nicht zum Rücktritt, sondern zur Minderung in Höhe der tatsächlich vorliegenden 
Wertminderung. Geringfügige Maßabweichungen sind herstellungstechnisch bedingt und 
stellen keinen Mangel dar; Ansprüche jeder Art aus  

diesem Grunde sind ausgeschlossen.  

2. Die Zulieferung der Garagen wird mit einem Spezialtransporter bis zum vorgesehenen 
Aufstellungsort durchgeführt. Der Käufer haftet für die Befahrbarkeit der Anfuhrstraßen und 
für die Zugänglichkeit des Aufstellungsplatzes. Die Anfahrt und der Aufstellplatz müssen für 
Schwerfahrzeuge bis zu ca. 40 to. befahrbar sein. Das Garagentransport-fahrzeug erfordert 
Grundstückseinfahrten von ausreichender Breite sowie eine Bewegungsfreiheit von ca. 10 m 
vor dem Aufstellplatz der Garage bzw. Anbau. Dem Käufer ist dies bekannt. Bei geringerer 
Grundstückseinfahrt bzw. Bewegungsfreiheit vor dem Abstellplatz ist der Käufer zur 
Erteilung eines entsprechenden Hinweises an die  

Verkäuferin verpflichtet und gestattet der Verkäuferin bzw. einer von ihr eingesetzten  

Hilfsperson eine Besichtigung der Örtlichkeiten.  

3. Die Ausführung und Ausstattung der Garagen erfolgt wie im Angebot von VARIUS.at 
festgehalten. Kleinere Farbabweichungen gegenüber gezeigten Putzmustern bleiben  

vorbehalten. Technische Änderungen und Verbesserungen sind vorbehalten.  

4. Der Käufer haftet für das Vorliegen einer behördlichen Baugenehmigung. Vor Beginn  

der Arbeiten bzw. Auslieferung der Fertiggarage ist vom Käufer unaufgefordert der Nachweis 
zu erbringen, dass eine behördliche Baugenehmigung vorliegt. Uns und unseren Beauftragten 
ist es durch den Kunden gestattet sein Grundstück zwecks Auftragsabwicklung zu betreten, 
auch in Abwesenheit des Kunden. Der Kunde hat die Baulinien und -höhen anzugeben und 
den zur Montage notwendigen Strom zu stellen.  

5. Sofern auf ausdrücklichen Auftrag des Käufers die Fundamentierung durch die  

Verkäuferin durchgeführt werden soll, müssen vor Beginn der Fundamentierungsarbeiten die 
Bauflächen, �höhen und �fluchten festliegen. Die Vermessung und Absteckung wird durch 
den Auftraggeber auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko durchgeführt. Für aus  

fehlerhafter Vermessung bzw. Absteckung resultierende Mängel, Folgeschäden oder  



Mehrkosten wird eine Haftung der Verkäuferin ausdrücklich ausgeschlossen. Dem Käufer 
obliegt es, der Verkäuferin bzw., dem durch sie eingesetzten Hilfsunternehmen das 
Vorhandensein von Strom�, Gas�, Wasser�, Telefon�, Entwässerungs�und sonstigen  

Versorgungsleitungen im Bereich der Strom�, Gas�, Wasser�, Telefon�, Entwässerungs 
und  

sonstigen Versorgungsleitungen im Bereich der Fundamentgruben und Aufstellflächen 
bekannt zu geben. Bei falschen oder unvollständigen Angaben haftet der Käufer für alle 
daraus erwachsenden Schäden.  

6. Sofern die Verkäuferin mit der Durchführung der Fundamentierungsarbeiten beauftragt 
wird, werden diese unter Annahme normaler Bodenverhältnisse vereinbart und im 
Voranschlag bzw. Angebot in Rechnung gestellt. Nicht erkennbare, später  

eintretende und bekannt werdende Erschwernisse berechtigen die Verkäuferin zu 
Nachforderungen. Der Bodenaushub wird im Baustellenbereich gelagert und bleibt  

Eigentum des Auftraggebers, d.h. muss ggf. durch den Auftraggeber beseitigt werden.  

7. Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Garage bleibt bis 
zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller, auch sonstiger Forderungen, die die 
Verkäuferin aus dieser Geschäftsverbindung gegen den Käufer erwirkt, Eigentum der 
Verkäuferin. Im Falle der Weiterveräußerung gilt die Forderung des Kunden gegen Dritte als 
an die Verkäuferin abgetreten. Sofern der Käufer unter eigenem Eigentums-vorbehalt die 
Kaufsache weiterveräußert, wird die Vorausabtretung der daraus entstehenden Rechte des 
Käufers gegenüber dem späteren Käufer vereinbart Bei  

Kontokorrentverhältnissen erlischt der Eigentumsvorbehalt erst dann, wenn der Käufer alle 
Forderungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung beglichen hat.  

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Vertragsteile ist, sofern der Käufer  

Vollkaufmann ist, A-2202 Enzersfeld/Wien. Die Verkäuferin ist auch berechtigt, den Käufer 
an seinem allgemeinen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.  

9. Die Preise sind mit den derzeitigen Kostenfaktoren errechnet. Sollten sich diese  

bis zur Auslieferung der Ware ändern, behält sich die Verkäuferin Preisberichtigung vor.  

10. Sämtliche Änderungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
Einkaufsbedingungen des Käufers gelten, sofern sie nicht im Einklang mit dem Inhalt dieser 
Geschäftsbedingungen stehen, nur dann, wenn sich die Verkäuferin damit in einem 
individuellen Schreiben gegenüber dem Käufer einverstanden erklärt hat.  

11. Gemäß VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen) gewähren wir eine 2-Jahres-
Garantie ab Auslieferung. Natürliche Abnutzung, chemische oder mechanische Beschädigung 
und höhere Gewalt sind von der Garantie ausgenommen. Darüber hinausgehende 
Garantieansprüche sind gültig, sofern diese schriftlich auf dem Vertrag vermerkt sind.  



12. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten sollte sein ordnungsgemäßer Bauantrag nicht 
genehmigt werden und es uns nicht möglich ist die Ablehnungsgründe aus dem Wege zu 
räumen. Der Kunde verpflichtet sich uns einen eventuellen Ablehnungsbescheid innerhalb 
von 14 Tagen nach Erhalt in Kopie zukommen zu lassen. Darüber hinaus steht dem Kunden 
ein Rücktrittsrecht nur zu sollten unsere schriftlich bestätigten Termine durch uns schuldhaft 
nicht eingehalten werden, und eine Nachfrist von 6 Wochen verstrichen ist. Für 
unvorhergesehene Ereignisse (Anliefer-, Fabrikationsverzögerung, Streik, höhere Gewalt etc.) 
stehen wir nur bei grober Fahrlässigkeit ein. Bei unberechtigtem Rücktritt, Abbestellung oder 
Abnahmeverweigerung leistet der Kunde oder dessen vollmachtloser Vertreter Schadenersatz 
i. V. v. 25 % der Auftragssumme, soweit wir keinen höheren Schaden nachweisen. Dem 
Kunden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, ein Schaden oder eine Wertminderung sei 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale.  

13. Bei durch uns unverschuldeter Warenrücknahme trägt der Kunde 20 % vom Auftragswert 
als Bearbeitungsgebühr. Wir behalten uns vor eine Wertminderung der Ware zusätzlich in 
Rechnung zu stellen. Für durch den Kunden verschuldete Verzögerung, nach schriftlicher 
Terminierung unsererseits, bei der Anlieferung bzw.. Montage der Ware sind wir berechtigt 
zusätzlich anfallende An- und Abfahrtskosten, Lagergebühren i. H. v. 0,5°% des 
Warenneuwerts pro Kalendertag etc.. in Rechnung zu stellen. Nach Ablauf einer 10-tägigen 
Nachfrist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz i. H. v. 25% der 
Vertragssumme zu verlangen.  

   

GOOGLE ANALYTICS BEDINGUNGEN  
Das Folgende sind die Geschäftsbedingungen für die Benutzung des Google Analytics 
Service (im Folgenden der „Service“) zwischen Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA (im Folgenden „Google“) und Ihnen (entweder Sie 
persönlich oder das Rechtssubjekt, zu dessen Vertretung Sie berechtigt sind; im Folgenden 
„Sie“ oder „Ihnen“). Bitte lesen Sie die Geschäftsbedingungen sorgfältig. DURCH DEN 
KLICK AUF DEN „I ACCEPT“-BUTTON ERKLÄREN SIE, DASS SIE SICH NACH 
DIESEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (im Folgenden die „VEREINBARUNG“) 
VERPFLICHTEN.  

1. DEFINITIONEN  

Im Rahmen dieser Vereinbarung haben die folgenden Worte die im Folgenden 
wiedergegebenen Bedeutungen:  

„Account“ bezeichnet Ihr Abrechnungskonto für den Service. Alle Profile, die mit einer 
einzelnen Site verbunden sind, werden die Page Views zusammenführen, bevor das Entgelt 
für den Service für diese Website ermittelt wird;  

„Kundendaten“ bezeichnet die Daten, die Eigenschaften und Aktivitäten von Besuchern Ihrer 
Website betreffen, die mit Hilfe des GATC gesammelt, an die Server übermittelt und mit 
Hilfe der Processing Software analysiert werden;  

„Dokumentation“ bezeichnet alle begleitenden, urheberrechtlich geschützten und von Google 
bereitgestellten Dokumentationen für die Benutzung des Service, einschließlich der online 
oder in anderer Weise zugänglich gemachten Dokumentationen;  



„GATC“ bezeichnet den urheberrechtlich geschützten Google Analytics Tracking Code, der 
Ihnen von Google überlassen und auf Ihrem Site von Ihnen installiert wird, um Kundendaten 
zu erheben, einschließlich sämtlicher Fixes, Updates und Upgrades (zusammen der „GATC“);  

„Klausel“ bezeichnet eine Klausel dieser Vereinbarung;  

„Page View“ ist die Einheit, mit der die Benutzung des Services gemessen wird. Ein Page 
View wird ausgelöst, sobald der GATC auf einer Website durch den Abruf eines Besuchers 
der Website ausgeführt wird und als Teil des Profils verarbeitet wird. Ein Page View fällt für 
jede Auslösung des GATC auf der Website an sowie jedes Mal, wenn ein Profil 
Informationen eines GATC für eine solche Webpage erhält;  

„Partei“ bezeichnet eine Partei dieser Vereinbarung und bezieht sich je nach Zusammenhang 
auf Sie oder auf Google; „Parteien“ bezeichnet Sie und Google gemeinsam;  

„Processing Software“ bezeichnet die urheberrechtlich geschützte Google Analytics Software 
einschließlich aller dazugehörigen Upgrades, die durch Google auf den Servern gehostet wird 
und die Kundendaten analysiert und Reports erstellt;  

„Profile“ bezeichnet sämtliche Einstellungen, die zusammen die in einen bestimmten Report 
einzubeziehenden oder auszuschließenden Informationen festlegen. Ein Profil kann zum 
Beispiel zur Beobachtung eines kleinen Ausschnittes einer Website als einmaliger Report 
festgelegt werden. Unter einer einzelnen Website kann eine Vielzahl von Profilen eingerichtet 
werden;  

„Report“ bezeichnet die Auswertung für ein individuelles Profil, die unter 
http://google.com/analytics(oder jeder anderen URL, die Google zu einem späteren Zeitpunkt 
benennt) angezeigt wird. Die Anzahl der Diagramme, Grafiken und Statistiken in einem 
Report variiert je nach aktueller Ausführung des Service;  

„Server“ bezeichnet die von Google (oder seiner verbundenen Unternehmen) kontrollierten 
Server, auf denen die Processing Software und die Kundendaten gespeichert sind;  

„Site“ bezeichnet die Gruppe von Webseiten, die mit einem Account verbunden sind und die 
den gleichen GATC verwenden. Jede Site besteht aus einem voreingestellten Profil, das alle 
Seiten innerhalb des Site erfasst. Zur detaillierteren Auswertung einzelner Abschnitte einer 
Site können zusätzliche Profile unter der Site eingeführt werden; und  

„Software“ bezeichnet den GATC und die Processing Software.  

2. ENTGELT UND SERVICE  

2.1 Vorbehaltlich einer Änderung der Bedingungen nach Klausel 15 wird der Service 
unentgeltlich erbracht, vorausgesetzt dass (a) über Ihr Account monatlich nicht mehr als fünf 
Millionen (5.000.000) Page Views verarbeitet werden oder (b) Sie eine aktive Adwords-
Kampagne bei Google laufen haben, die nach Googles freiem Ermessen hinreichend 
bedeutend ist.  

2.2 Google ist berechtigt, die Entgelte und Zahlungsbedingungen für den Service von Zeit zu 
Zeit zu ändern, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Einführung zusätzlicher Entgelte 
für geografische Daten, für die Einführung von Kosten-Daten aus Suchmaschinen oder 



anderer Entgelte, die Dritte von Google oder seinen verbundenen Unternehmen für die 
Aufnahme von Daten in den Service beanspruchen. Google wird Sie über Änderungen der 
Entgelte oder Zahlungsbedingungen über die Webseite http://www.google.com/analytics 
(oder diejenige andere Website, die Google Ihnen gegenüber für diese Zwecke bezeichnet hat) 
in Kenntnis setzen. Ihr fortgesetzter Gebrauch des Services nach einer solchen in 
Kenntnissetzung gilt als Annahme dieser Änderungen.  

2.3 Soweit nichts anderes vereinbart wurde, werden alle Entgelte in US Dollar angegeben. 
Alle ausstehenden Forderungen werden mit Beendigung dieser Vereinbarung, gleich aus 
welchem Grund, sofort fällig und – soweit dies auf Sie zutrifft – über ihre Kreditkarte oder 
jede andere für Ihr Adwords-Account vereinbarte Einziehungsmethode eingezogen.  

3. ACCOUNT, PASSWORT UND SICHERHEIT  

3.1 Um sich für den Service anzumelden, müssen Sie die im Anmeldeverfahren abgefragten 
Informationen, einschließlich ihrer E-Mailadresse (User Name) und eines Passwortes, Google 
aktuell, vollständig und inhaltlich richtig zur Verfügung stellten.  

3.2 Sie sind verpflichtet, das Passwort und den User Name, die Google Ihnen mitteilt, 
vertraulich zu behandeln und übernehmen die volle Verantwortung für die Verwendung Ihres 
Passwortes oder Accounts, sei es durch Sie selbst oder durch Dritte. Sie sind allein 
verantwortlich für alle Aktivitäten (einschließlich des Missbrauchs), die unter Ihrem Passwort 
und/oder in Ihrem Account auftreten. Sie sind verpflichtet, Google unverzüglich davon in 
Kenntnis zu setzen, sobald Sie von einer nicht autorisierten Nutzung Ihres Accounts oder von 
einem sonstigen Sicherheitsrisiko erfahren. Von Zeit zu Zeit werden sich Mitarbeiter von 
Google (oder Mitarbeiter von verbundenen Unternehmen von Google) in den Service unter 
Ihrem Passwort zu dem Zweck einloggen, den Service in Stand zu halten oder zu verbessern, 
einschließlich, um Sie bei technischen Problemen oder Abrechnungsfragen zu unterstützen.  

4. NICHT-AUSSCHLIEßLICHES NUTZUNGSRECHT  

4.1 Google räumt Ihnen hiermit das beschränkte, widerrufbare, nicht-ausschließliche, nicht 
unterlizenzierbare und nicht übertragbare Nutzungsrecht ein, den GATC ausschließlich in 
dem Umfang zu installieren, zu vervielfältigen und zu nutzen, wie dies zur Nutzung des 
Service für eine oder mehrere der von Ihnen kontrollierten Webseiten (im Folgenden 
zusammengefasst als die „Website“) notwendig ist. Google räumt Ihnen ferner das Recht auf 
ferngesteuerten Zugriff, Ansicht und Download Ihrer Reports ein, die unter 
http://www.google.com /analytics (oder jeder anderen URL, die Google Ihnen zu diesem 
Zweck zu einem späteren Zeitpunkt nennt) gespeichert sind.  

4.2 Sie verpflichten sich, weder selbst noch einem Dritten zu gestatten: (i) die Software 
und/oder die Dokumentation zu kopieren, zu verändern, anzupassen, zu übersetzen oder 
Umgestaltungen zu erstellen; (ii) die Software zu reverse-engineeren, zu disassemblieren, zu 
dekompilieren oder auf andere Weise zu versuchen, den Sourcecode der Software 
aufzudecken (abgesehen von dem nach §§ 69d und 69e UrhG Erlaubten); (iii) den GATC, die 
Processing Software, die Dokumentation und/oder den Service zu vermieten, 
unterzulizenzieren, zu verleasen, zu verkaufen, abzutreten oder anderweitig Rechte hieran zu 
übertragen (oder entsprechendes behaupten); (iv) Kennzeichnungen von Rechten oder 
sonstige Bezeichnungen in oder auf der Software oder im Zusammenhang mit dem Service zu 
entfernen; oder (v) ein Instrument, eine Software oder eine Routine zu verwenden, zu 
speichern, zu übertragen oder einzuführen, die in den Funktionsablauf des Service oder der 



Software eingreift oder einzugreifen versucht. Abgesehen von Klausel 4.3 werden Sie die 
Software, den Service und die Reports ausschließlich für Ihre eigenen internen Zwecke nutzen 
und weder die Software noch den Service anderen zugänglich machen, insbesondere nicht für 
Zwecke des Timesharing, des Application Service Providing oder im Rahmen eines 
Serviceunternehmens. Sie sind verpflichtet, dass Sie (und alle Dritten, denen Sie Zugang zu 
den Reportingfunktionen der Software gewähren) sämtliche auf den Gebrauch und den 
Zugang zu den Dokumentationen, zur Software, zum Service und den Reports anwendbaren 
Gesetze und sonstige Vorschriften einhalten.  

4.3 Die Software darf Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Jedoch dürfen Sie (auf 
eigenes Risiko) die Reportingfunktionen der Software Dritten (im Folgenden „Dritte“) zur 
Verfügung stellen, vorausgesetzt, dass Sie weder direkt noch indirekt ein Entgelt hierfür 
erheben und vorausgesetzt, dass Sie die Verantwortung übernehmen für die Benutzung der 
von Ihnen überlassenen Informationen und anderen Materialien durch den Dritten.  

4.4. Das hiermit eingeräumte Nutzungsrecht und Ihr Recht zur Nutzung des Service enden mit 
der Beendigung dieser Vereinbarung nach Maßgabe von Klausel 14.  

5. VERTRAULICHKEIT  

5.1 Im Rahmen dieser Vereinbarung sind „Vertrauliche Informationen“ sämtliche 
urheberrechtlich geschützten Daten sowie alle sonstigen Informationen, die von einer der 
Vertragsparteien gegenüber der anderen (sei es direkt oder indirekt in irgendeiner Form) offen 
gelegt werden und die entweder als „vertraulich“ gekennzeichnet werden oder aufgrund ihres 
Inhalts als vertraulich anzusehen sind. Abweichend hiervon gehören zu den vertraulichen 
Informationen nicht solche Informationen, die (anders als durch pflichtverletzenden Gebrauch 
oder pflichtverletzende Offenbarung durch eine der Parteien) der allgemeinen Öffentlichkeit 
bekannt sind, die der jeweils anderen Partei, gegenüber der sie offenbart wurden, bereits vor 
der Offenbarung bekannt war oder die unabhängig und ohne Verwendung der vertraulichen 
Informationen von der empfangenden Vertragspartei entwickelt wurden.  

5.2 Keine der Vertragsparteien wird die vertraulichen Informationen der jeweils anderen 
Vertragspartei ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei nutzen oder offen 
legen, es sei denn, dies geschieht zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung 
oder wenn dies aufgrund von Gesetz, einer sonstigen Vorschrift oder einer gerichtlichen 
Anweisung erforderlich ist. Die so zur Offenlegung vertraulicher Informationen verpflichtete 
Vertragspartei setzt die jeweils andere Vertragspartei hierüber so früh wie möglich vor der 
Offenlegung dieser Informationen in Kenntnis. Bei Beendigung dieser Vereinbarung werden 
die Parteien (unbeschadet der sonstigen Bestimmungen in Klausel 14) sämtliche vertraulichen 
Informationen sofort zurückgeben oder vernichten und, auf entsprechende Nachfrage, dies 
schriftlich bestätigen.  

6. ZUSÄTZLICHES NUTZUNGSRECHT  

6.1 Die Software enthält für Sie kostenlos bestimmte sog. Open Source Softwareprogramme, 
deren Nutzung Gegenstand gesonderter weiterer Nutzungsrechtsvereinbarungen sind. Diese 
Vereinbarungen, die über die folgenden Hyperlinks abgerufen werden können, behandeln die 
Benutzung und die Weiterverbreitung der Apache Foundation's httpd Server und der Info-
Zip's zip und unzip Software:  

http://www.apache.org/LICENSE.txt  



http://www.info-zip.org/license.html  

6.2 Mit der Benutzung der Open Source Softwareprogramme oder der Software verpflichten 
Sie sich zur Einhaltung dieser zusätzlichen Nutzungsrechtvereinbarungen.  

6.3 Die Gewährleistung oder jede sonstige Haftung von Google für oder im Zusammenhang 
mit der Nutzung der Open Source Software durch Sie ist ausgeschlossen, es sei denn, Google 
hat einen Mangel der Open Source Softwareprogramme arglistig verschwiegen oder Schäden 
durch diese Open Source Softwareprogramme werden durch grobe Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz von Google verursacht. Die Benutzung der Software mit einem Betriebssystem 
bedarf ggf. zusätzlicher Lizenzen vom Anbieter des Betriebssystems und Sie sind für den 
Erwerb jedweder solcher Lizenzen und ihrer Bezahlung allein verantwortlich. Die Nutzung 
der Software mit Softwaremodulen, Add-Ons oder Programmen, die von Dritten entwickelt 
wurden, bedarf ggf. einer zusätzlichen Lizenzierung durch diese Dritten bzw. entsprechende 
Rechteinhaber und Sie sind verantwortlich für den Erwerb dieser Lizenzen auf eigene Kosten 
sowie für die Einhaltung der Bedingungen dieser zusätzlichen Lizenzen.  

7. WERBUNG  

Sofern Sie Google schriftlich nichts Abweichendes mitteilen, räumen Sie Google und seinen 
verbundenen Unternehmen das beschränkte Nutzungsrecht zur Nutzung Ihrer Firmen- und 
Unternehmensbezeichnungen, Marken, Servicemarken, Logos, Domain-Namen und sonstigen 
unterscheidungskräftigen Kennzeichen (gleichgültig ob registriert oder nicht) (im Folgenden 
zusammenfassend „Kennzeichen“) in Präsentationen, Marketingmaterialien, Kundenlisten 
und Finanzberichten ein.  

8. DATENSCHUTZ  

8.1 Es ist Ihnen untersagt, Daten, die Sie von Ihren Websites (oder von Websites eines 
Dritten) gesammelt haben, mit irgendwelchen persönlichen, identifizierenden Informationen, 
die ihren Ursprung in Ihrer Benutzung (oder der Benutzung eines Dritten) des Service haben, 
in Verbindung zu bringen (oder Dritten dies zu gestatten). Sie sind verpflichtet, sämtliche auf 
die Nutzung des Service und die Erhebung von Daten über Besucher Ihrer Websites 
anwendbaren Datenschutz- und Persönlichkeitsrechtsbestimmungen einzuhalten. Sie sind 
ferner verpflichtet, an prominenten Stellen Ihrer Websites eine sachgerechte 
Datenschutzpolicy zu dokumentieren (und sich an diese zu halten). Auch werden Sie alle 
zumutbaren Anstrengungen unternehmen, die Aufmerksamkeit der Nutzer Ihrer Website auf 
eine Erklärung zu lenken, die in allen wesentlichen Teilen wie folgt lautet:  

„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte 
diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse 
mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der 



Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie 
sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.“  

8.2 Sie gestatten Google, Ihre Website jederzeit zu durchsuchen, um zu überprüfen, ob Sie 
eine geeignete Erklärung mit dem zuvor wiedergegeben Inhalt eingefügt haben. Sie erklären 
sich bereit, solche Änderungen am Inhalt und an der Positionierung der Erklärung 
vorzunehmen, die zumutbar sind und Google für notwendig erachtet, um die Einhaltung 
dieser Klausel 8 sicherzustellen.  

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Google oder seine verbundenen Unternehmen 
Informationen über Ihre Benutzung des Service (einschließlich und ohne Einschränkung auch 
von Kundendaten) speichert und für die Zwecke der Bereitstellung von Webanalyse- und 
Trackingdiensten zu nutzen, soweit dies im Rahmen der Bedingungen von Googles Pivacy 
Policy (abrufbar unter http://www.google.com/privacypolicy.html oder unter jeder anderen, 
zu einem späteren Zeitpunkt zu diesem Zweck von Google benannten URL) erfolgt. Google 
verpflichtet sich, diese Informationen Dritten nicht zur Verfügung zu stellen, es sei denn 
Google (i) hat Ihre Einwilligung; (ii) geht davon aus, dass es gesetzlich dazu verpflichtet ist 
oder geht in gutem Glauben davon aus, dass eine solche Offenlegung zumutbar und 
notwendig ist, um Rechte, das Eigentum und/oder die Sicherheit von Google, von seinen 
Nutzern oder der Öffentlichkeit zu schützen; oder (iii) stellt diese Informationen unter 
besonderen Umständen Dritten zur Verfügung, um Aufgaben im Auftrag von Google (z. B. 
Abrechnungsaufgaben oder Datenspeicherungen) unter striktem Schutz der Informationen vor 
Nutzung der Daten anders als durch Google angewiesen durchzuführen. Wenn dies erfolgt, so 
ist vertraglich festzulegen, dass diese Dritten verpflichtet sind, diese Informationen nur nach 
den Instruktionen, in Übereinstimmung mit diesem Agreement und mit angemessenen 
Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen verarbeitet werden.  

9. HAFTUNGSFREISTELLUNG  

Sie verpflichten sich, Google, seine Erfüllungsgehilfen, seine Vertreter, verbundene 
Unternehmen, seine Geschäftsführer, seine leitenden Angestellten, seine Angestellten und 
seine Gesellschafter für jeden Verlust, für jede Haftung und/oder für sämtliche Kosten zu 
entschädigen, die dadurch entstehen, dass (i) Sie anwendbare Gesetze, Normen oder sonstige 
Regelungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Service verletzen; (ii) irgendein Dritter, 
dem Sie Zugang zu Ihrem Account oder den Reporting-Funktionen der Software gewähren, 
Bestimmungen dieses Agreements verletzt, (iii) sowie für jeden von einem solchen Dritten 
gegen Google erhobenen Anspruch im Zusammenhang mit der Gewährung des Zugangs zu 
dem Account oder Service.  

10. NUTZUNG DES SERVICE DURCH DRITTE  

10.1 Für jeden Fall, in dem Sie einem Dritten Zugang zu Ihrem Account oder eines Teils 
hiervon gestatten oder den Service zur Datenerhebung im Auftrag eines Dritten nutzen, 
unabhängig davon, ob Sie hierzu von Google oder seinen verbundenen Unternehmen 
autorisiert sind, gelten die Bedingungen der Klausel 9.  

10.2 Falls Sie den Service im Namen oder im Auftrag eines Dritten benutzen, so sichern Sie 
zu, dass (a) Sie vollumfänglich zum Handel im Namen oder im Auftrag des Dritten berechtigt 



sind und den Dritten wirksam an diese Vereinbarung binden; und (b), dass im Verhältnis 
zwischen Ihnen und diesem Dritten der Dritte alle Rechte an den Kundendaten bzw. sämtliche 
Ansprüche auf die Kundendaten in den relevanten Accounts hat.  

10.3 Unbeschadet von Klausel 10.2 haben sie sicherzustellen, dass jeder Dritte die 
Bedingungen dieser Vereinbarung so einhält, als wäre er selbst Vertragspartei. Jede 
Information eines Dritten, die als vertrauliche Informationen betrachtet wird, ist von Ihnen als 
vertraulich zu behandeln und darf Dritten nicht offenbart werden. Ohne das vorhergehende 
einzuschränken ist ihnen die Weitergabe von Kundendaten, die einem Dritten, in dessen 
Namen oder Auftrag sie handeln, gehören, ohne vorherige schriftliche Einwilligung dieses 
Dritten untersagt.  

11. SERVICE UND SERVICEVERBESSERUNGEN  

11.1 Google ist berechtigt, jederzeit und ohne Ankündigung den Service und/oder die 
Software zu verbessern und/oder zu verändern, vorausgesetzt, dass Ihnen diese 
Verbesserungen und/oder Veränderungen zumutbar sind.  

11.2 Der Service, die Software und die Reports werden „wie beschaffen“ zur Verfügung 
gestellt und Google übernimmt keine Mängelgewährleistung hierfür. Ohne Einschränkung des 
Vorangehenden übernimmt Google insbesondere keine Gewähr dafür, dass: (i) die Benutzung 
des Services oder der Software Ihrem Bedarf entspricht oder ununterbrochen, sicher und 
fehlerfrei möglich ist, (ii) dass Fehler behoben werden, (iii) dass der Service, die Software 
oder jede andere Software auf dem Server frei von Viren oder anderen schädlichen 
Komponenten ist oder (iv) dass die Benutzung des Service und sonstiger im Rahmen des 
Service zur Verfügung gestellter Informationen (einschließlich der Reports) richtig, genau, 
rechtzeitig oder in anderer Form zuverlässig möglich ist.  

Weitere Abmachungen, Gewährleistungen oder andere Bedingungen einschließlich 
irgendwelcher stillschweigender Bedingungen in Bezug auf eine zufrieden stellende Qualität 
und Tauglichkeit für bestimmte Zwecke oder Übereinstimmungen mit bestimmten 
Beschreibungen gelten nicht für den Service, es sei denn, diese Vereinbarung bestimmt 
ausdrücklich etwas Abweichendes.  

12. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG  

12.1 Google ist ohne Einschränkung haftbar, unabhängig vom Grund für die Haftung, sei es 
Vertragsbruch, Unmöglichkeit der Leistung, Leistungsstörung, Delikt oder andere 
Rechtsgründe, im Fall von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch Google, durch Googles 
gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte, für arglistig verschwiegene Fehler, in Fällen, 
in denen Google eine Beschaffenheitsgarantie übernommen hat und im Fall der Verletzungen 
von Leben, Körper oder Gesundheit.  

12.2 Sind Sie Verbraucher, ist Google ferner ohne Einschränkung haftbar in den Fällen in 
denen ein sonstiger einfacher Erfüllungsgehilfe von Google grob fahrlässig oder vorsätzlich 
handelt.  

Sind Sie Unternehmer, so haftet Google für seine einfachen Erfüllungsgehilfen, sofern diese 
vorsätzlich handeln, und, sofern diese eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) grob 
fahrlässig verletzen. In solchen Fällen ist die Haftung begrenzt auf die typischen und zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbaren Schäden.  



12.3 In Fällen von (leichter) Fahrlässigkeit haftet Google nur für den Fall des Bruchs 
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflicht). Auch in diesen Fällen ist die Haftung 
begrenzt auf die typischen und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbaren Schäden.  

12.4 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

12.5 In allen anderen Fällen wird Googles Haftung ausdrücklich ausgeschlossen.  

13. HINWEIS ZUR RECHTSINHABERSCHAFT  

13.1 Google bleibt Inhaber sämtlicher Rechte und Rechtspositionen, einschließlich, jedoch 
nicht beschränkt auf sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte am Service, an 
der Software und der Dokumentation (und sämtlicher Bearbeitungen, Umgestaltungen oder 
Erweiterungen hiervon). Alle Rechte an und im Zusammenhang mit dem Service, der 
Software und der Dokumentation, die Ihnen nicht ausdrücklich in diesem Agreement 
eingeräumt werden, verbleiben bei Google und seinen Lizenzgebern und werden hiermit 
ausdrücklich Google und seinen Lizenzgebern vorbehalten.  

13.2 Ohne Einschränkung des Vorhergehenden ist Ihnen nicht gestattet, selbst oder durch 
einen beauftragten Dritten (a) Marken, Firmen- oder Unternehmensnamen, Logos, 
Domainnamen oder andere unterscheidungskräftige Kennzeichen oder urheberrechtliche 
geschützte Inhalte oder andere Schutzrechte von Google, die mit dem Service verbunden sind, 
ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Einwilligung von Google zu benutzen; (b) Marken, 
Firmen- oder Unternehmensnamen, Logos, Domainnamen oder andere 
unterscheidungskräftige Kennzeichen oder urheberrechtliche geschützte Inhalte oder andere 
Schutzrechte von Google, die mit dem Service verbunden sind, zu registrieren, versuchen zu 
registrieren oder einen Dritten bei der Registrierung zu unterstützen, es sei denn, dies 
geschieht auf den Namen von Google und mit vorheriger ausdrücklicher schriftlicher 
Einwilligung von Google (c) jeden Hinweis auf urheberrechtlich geschützte Inhalte, Marken 
oder andere Schutzrechtshinweise, die im Zuge des Service in oder auf einem beliebigen 
Gegenstand erscheinen, zu entfernen, zu unterdrücken oder in irgendeiner Weise zu 
verändern.  

14. LAUFZEIT UND BEENDIGUNG  

14.1 Dieses Agreement tritt am Tag Ihrer einleitend beschriebenen Annahme dieser 
Geschäftsbedingungen in Kraft und bleibt solange in Kraft, bis eine der Parteien den Vertrag 
aus beliebigem Grund und zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit einer Frist von 7 Tagen kündigt. 
Das Recht beider Parteien zur Kündigung der Vereinbarung aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt.  

14.2 Nach jeder Kündigung dieses Vertrages:  

a) wird Google die Bereitstellung des Service einstellen und Sie werden alle 
Vervielfältigungen des GATC, die sich in Ihrem Besitz befinden, löschen und Google 
innerhalb von drei (3) Werktagen nach dem Wirksamwerden der Kündigung oder Beendigung 
erklären, dass die Löschung durchgeführt wurde. Unterbleibt die Entfernung des GATC (oder 
ein Teil davon) von Ihrer Site bzw. die darauf bezogene Erklärung innerhalb der drei (3) 
Werktage nach dem Wirksamwerden der Kündigung oder Beendigung, ist Google berechtigt, 
das nach dieser Vereinbarung anfallende Entgelt für die Dauer und bis zu dem Zeitpunkt zu 
verlangen, an dem der GATC von der Site entfernt wird; und  



b) haben Sie keinen Anspruch auf die Rückerstattung irgendeines Nutzungs- oder sonstigen 
Entgeltes; und  

c) werden (i) sämtliche offenen Forderungen für bis zum Datum des Wirksamwerdens der 
Kündigung geleisteten Service, und (ii) sonstige nicht bezahlte Zahlungsverpflichtungen, die 
innerhalb der Restlaufzeit dieser Vereinbarung fällig werden, sofort und insgesamt fällig; und  

d) werden sämtliche bisherigen Reports und Daten nicht weiter zur Verfügung gestellt, es sei 
denn, Sie und Google schließen einen schriftlichen Vertrag über den Austausch und die 
Übertragung dieser Daten.  

14.3 Da dieser Vertrag im Wege des Fernabsatzes geschlossen wird, steht Ihnen ferner ein 
Widerrufsrecht zu nach Maßgabe der folgenden  

Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht  

Sie können Ihre Vertragserklärung zur Migration innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der 
überlassenen Gegenstände widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser 
Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs 
oder der überlassenen Gegenstände. Der Widerruf ist zu richten an: an Google, Legal 
Department, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road , London SW1W 9TQ  

Widerrufsfolgen  

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie 
uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgeben, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von 
Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung 
– wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im 
Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie Sache nicht wie ein 
Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. 
Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu 
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie 
kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung erfüllen.  

Besondere Hinweise  

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir mit der Ausführung der Dienstleistung mit 
Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen haben oder Sie diese 
selbst veranlasst haben (z.B. durch Download etc.).  

15. ÄNDERUNGEN DER BEDINGUNGEN  



Google behält sich das Recht vor, Geschäftsbedingungen dieser Vereinbarung (oder der 
Policies, auf die im Rahmen dieses Agreements Bezug genommen wird und die den Service 
betreffen) jederzeit dadurch zu ändern, dass die neue Vereinbarung unter 
http://www.google.com /analytics (oder jeder anderen URL, die Google nachfolgend zu 
diesem Zweck benennt) abrufbar gemacht wird und Sie über die neue Vereinbarung in 
Kenntnis gesetzt werden, jeweils vorausgesetzt, dass die Änderungen unter Berücksichtung 
der Interessen von Google für Sie zumutbar sind. Setzen Sie die Benutzung des Service nach 
der Inkenntnissetzung fort, gilt dies als Erklärung der Annahme der Änderungen, sofern Sie 
sich zu den Änderungen innerhalb einer von Google gesetzten, zumutbaren Frist nicht 
ausdrücklich erklärt haben und sofern Google Sie auf die vorgesehene Bedeutung der 
fortgesetzten Benutzung besonders hinweist.  

16. VERSCHIEDENES, ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND  

Mit Ausnahme der Entgeltverpflichtungen ist keine der Parteien verantwortlich für 
Nichtleistungen oder verspätete Leistungen einer nach dieser Vereinbarung geschuldeten 
Leistung, sofern die Nichtleistung oder Verspätung auf Umständen beruht, die jenseits der 
zumutbaren Einflussnahme durch die jeweilige Partei liegen, einschließlich aber nicht 
beschränkt auf Risiken der höheren Gewalt, Krieg, Terrorismus, Bürgerkrieg, staatlichen und 
gerichtlichen Anordnungen, Änderungen des anwendbaren Rechts, Störungen im Internet 
oder in sonstigen Formen der Datenübertragung, Arbeitskampf oder bei Pflichtverletzungen, 
Nichtleistungen oder Verspätungen durch die jeweils andere Partei, die der Erfüllung der 
Verpflichtung nach diesem Agreement entgegenstehen.  

Diese Vereinbarung enthält sämtliche Abreden zwischen den Parteien hinsichtlich des 
Vertragsgegenstandes und ersetzt alle vorherigen Verträge oder Abreden gleich welcher Art 
zwischen den Parteien in Bezug auf den Vertragsgegenstand.  

Die Nichtgeltendmachung oder verspätete Geltendmachung eines Rechtes oder eines 
Rechtsmittels nach dieser Vereinbarung stellt keinen Verzicht des Rechts oder Rechtsmittels 
und keinen Verzicht irgendwelcher sonstiger Rechte oder Rechtsmittel dar; die einzelne oder 
teilweise Ausübung irgendeines Rechtes oder Rechtsmittels nach diesem Agreement steht der 
weiteren Ausübung von Rechten oder Rechtsmitteln nach diesem Agreement nicht entgegen. 
Die Rechte und Rechtsmittel, die in dieser Vereinbarung vorgesehen sind, können kumulativ 
geltend gemacht werden und schließen gesetzliche Rechte und Rechtsmittel nicht aus.  

Die Unwirksamkeit, Gesetzeswidrigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit irgendeiner der 
Bestimmungen dieser Vereinbarung hat keine Auswirkung auf die Fortgeltung der übrigen 
Bestimmungen dieser Vereinabrung.  

Sie dürfen Ihre Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung ganz oder in Teilen nur mit der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung von Google an Dritte abtreten oder in sonstiger Weise 
übertragen; Google darf die schriftliche Zustimmung nicht ohne sachlich gerechtfertigten 
Grund verweigern oder verzögern. Google ist berechtigt, nach eigenem Willen Dritte bei der 
Leistungserbringung einzuschalten oder Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag insgesamt 
oder in Teilen auf Dritte zu übertragen. Diese Vereinbarung soll den Rechtsnachfolgern oder 
Abtretungsempfängern der Parteien zugute kommen und für diese verbindlich sein.  

Die folgenden Vertragsklauseln dieses Agreements sollen über die Beendigung des 
Agreements hinaus Bestand haben: 3, 4.2, 5, 8, 9, und die Klauseln 11 bis 16 einschließlich.  



Diese Vereinbarung begründet zwischen den Parteien keine Gesellschaft, 
Arbeitsgemeinschaft oder ein sonstiges gemeinschaftliches oder gesellschaftsähnliches 
Unternehmen gleich welcher Art. Aus dieser Vereinbarung folgt kein Recht der Parteien zur 
rechtsgeschäftlichen Vertretung der jeweils anderen Partei. Keine der Parteien ist befugt, die 
jeweils andere Partei vertraglich zu verpflichten oder Verbindlichkeiten gegen die andere 
Partei in irgendeiner Weise und für irgendeinen Zweck zu begründen.  

Alle Anzeigen und sonstigen Erklärungen nach dieser Vereinbarung sind auf postalischem 
Wege, Luftpost oder Kurier an das Legal Department mit der Adresse Google, Belgrave 
House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9TQ zu senden und gelten als wirksam 
mit Zugang. Anzeigen und sonstige Erklärungen von Google gegenüber Ihnen können per 
elektronische Post (Email) an die von Ihnen angegebnen E-Mailadressen erfolgen.  

Die Parteien vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus dieser Vereinbarung 
die Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG); soweit dies gesetzlich zulässig ist, vereinbaren die Parteien ferner, dass 
für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung das 
Landgericht Hamburg ausschließlich zuständig ist.  

 


